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Thema: ,,Mit Kindern übers Str
ben reden". Die Veranstaltung
det am Mittwoch, 25. März, um
Uhr im Kindergarten Gutenber
Schulstraße 1, statt. Referentin
Hildegard Mayr-Nerl, Sozialpär
gogin und Trauerbegleiterin.

O Anmeldung bei Monika prestele,
lefon (08344) 991529.

IIiIARKT KALTENTAL

Brauhaus kommt
ins Fernsehen
Unter demMotto ,,DieBärige Sa
wird am komrnenden Montag, 1
März, um 19 Uhr in der Sendun
,,Llnkraut" ein Beitrag über das
Kaltentaler Brauhaus im Bayeri-
schen Fernsehen ausgestrahlt. h
Internet wird der Bericht noch e
geZeit zu sehen sein unter:

O www.br-online.delbayerisches,
fernsehen,/unkraut

!} ZUM THIMA MOBILFUNK IM LANDMTSAMT OSTALLGAU

,rEine'gnge
Kooperation ist
zielführend"

Wolfgang l(ühnl ist Ver-
treterdes Landrats und
Verualtungsleiter im
Landratsamt. Zudem
ist er als Kreisentwick-
Iungsreferent tätig.

Haben Gemeinden überhaupt ein Mit-
spracherecht bei der Standortbestim-
lnung v on M obilfunks ende anl ag en ?
Kühnl: Ein Mitspracherecht der Ge-
meinden besteht im Rahmen des
Mobilfunkpaktes Bayern II und im

Rahmen des Baurechts. Soweit es
sich um Mobilfunkantennen über
zehn Meter Höhe handelt, besteht
eine baurechtliche Genehmigungs-
pflicht, die der Gemeinde im Rah-
men ihrer Planungshoheit ein Mit-
spracherecht sowohl im Innen- wie
auch im Außenbereich einräumt.
Gibt es rechtliche Mittel, unerwünsch-
te Standorte zu verhi.ndern?
Kühnl: Der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof hat im Jafu 2007 zwei
relevante Urteile verkiindet: Zu-
nächst sind Mobilfunkanlagen allge-
mein zulässig in Dorf-, Misch-, Ge-
werbe- und Industriegebieten, aus-
nahmsweise auch im Ifohneebiet.
Durch Anderung der Bebaiungs-
pläne oder auch durch entsprechen-
de Festsetzungen können Mobil-
funkanlagen ausgeschlossen wer-

den. Das ist zulässig. Eine Verände-
rungsspene kann erlassen werden.
Standorte für genehmigungspflich-
tige Mobilfunkanlagen können im
Außenbereich über Konzentrations-
flächen im Flächennutzungsplan ge-
steuert werden.

Schnelle Einigung gefragt
Was haben Sie für Erfahrungen ge-
macht: Lassen Mobilfunkberreiber in
solchen Frillen mit sich reden?
Kühnl: Die Mobilfunkbetreiber sind
daran interessiert, möglichst schnell
eine Zustimmung der Gemeinde für
einen neuen Mobilfunkmasten zu
erhalten. Eine enge Kooperation mit
dem jeweiligen Bthgermeister ist
deshalb zielführend. \Tichtig ist da-
bei, dass auch die Gemeinde Stand-
ortvorschläge unterbreitet. In die-

sen Fällen kann schnell eine optima-
le Lösung gefunden werden.
Und wie ist die Lage im Osrallgäu?
Kühnl: Hier wurde mit zehn Kom-
munen ein bundesweit einmaliges
und umfassendes Mobilfunkversor-
gungskonzept erstellt. Auf dieser
Grundlage haben die Gemeinden die
Möglichkeit einer positiven Steue-
rung von neuen Mobiltunkanlagen.
Gleichzeitig wurden bestehende
Anlagen auf die Immissionssituation
in höher belasteten Gebieten über-
prüft und Empfehlungen für Stand-
ortänderungen erarbeitet. Die Um-
setzung erfolgt in Abstimmung mit
den Mobilfunkbetreibern. Der
Landkreis beabsichtigt zudem, auch
für die verbleibenden 35 Kommu-
nen ein Mobilfunkversorgungskon-
zept zu initüeren.
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